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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2) das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 
beanstandet, 
3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
oder 
4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 
Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 



 

 
 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung 
der Prüfungsordnung 
für den Studiengang Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft 
mit dem Abschlussgrad Master in Library and 
Information Science 
nach der Prüfungsordnung vom 27. Juli 2021 
(Amtliche Mitteilung Nr. 50/2021) 
an der Fakultät für Informations- und 
Kommunikationswissenschaften 
der Technischen Hochschule Köln 

 
Vom 04. März 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 
780b) hat die Technische Hochschule Köln die folgende Satzung erlassen: 



Artikel 1 
 
 

Die Masterprüfungsordnung für den Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft der 
Technischen Hochschule Köln vom 27. Juli 2021 (Amtliche Mitteilung 50/2021) wird wie folgt geän- 
dert: 

1. In § 24 Abs. 1 wird unter 1. Studiensemester 7. Zeile das Grundlagenmodul „Library 
Carpentry“ in „Programmieren und Data Librarianship“ unbenannt. § 24 Abs. 1 erhält 
folgende neue Fassung: 

„Im Studium sind die folgenden Modulprüfungen abzulegen: 

 
Modulbezeichnung ECTS 
Praxisphase 28 
PROP Bibliothekswissenschaftliches Propädeutikum 
(vor Studienbeginn bzw. erste Semesterhälfte; Online-Test) 

2 
unbenotet 

1. Studiensemester  

ORG1 / SOK1 Organisation 1 / Soziale Kompetenzen 1 
ohne Prüfung; Teilnahmepflicht 

2 

MGT1 Management 1 4 

IDL1 Informationsdienstleistungen 1 4 
MD1 Metadaten 1 4 
IT1 Informationstechnologie 1 4 
MET1 Methoden 1 
ohne Prüfung; Teilnahmepflicht 

2 

PDL Programmieren und Data Librarianship 2 
unbenotet 

2. Studiensemester  

ORG2 / SOK2 Organisation 2/ Soziale Kompetenzen 2 
ohne Prüfung; Teilnahmepflicht 

2 

MGT2 Management 2 (+Kleines Projekt) 2 oder (4)* 
IDL2 Informationsdienstleistungen 2 (+Kleines Projekt) 2 oder (4)* 

MD2 Metadaten 2 (+Kleines Projekt) 2 oder (4)* 
IT2 Informationstechnologie 2 (+Kleines Projekt) 2 oder (4)* 
MET2 Methoden 2 
ohne Prüfung; Teilnahmepflicht 

2 

RE Querschnittsmodul Recht 2 
unbenotet 

3. Studiensemester  

SOK3 Sozial Kompetenzen 3 
ohne Prüfung, Teilnahmepflicht 

2 

WPRO Wahlpflichtmodul Großes Projekt 8 

WPM1 Wahlpflichtmodul 1 4 
WPM2 Wahlpflichtmodul 2 4 
MET3 Methoden 3 
ohne Prüfung, Teilnahmepflicht 

2 

4. Studiensemester  

WPRO Teilmodul PP Projektpräsentation 2 
unbenotet 

MAT Masterthesis 28 
Gesamt 120 



 
 

Das Modul „Praxisphase“ gilt als erbracht, wenn die unter § 3 Abs. 2 und 4 genannten 
Voraussetzungen erfüllt und im Rahmen eines Assessment-Verfahrens gemäß Absatz 3 
ordnungsgemäß nachgewiesen sind. Der oder dem Studierenden werden 28 ECTS gemäß § 10 Abs. 
1 Satz 3 gutgeschrieben.“ 

 
 

2. § 30 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich als Durchschnitt der mit ihren Leistungspunkten oder 
anderweitig (in § 24 oder Studienverlaufsplan geregelt) gewichteten Noten der Modulprüfungen und 
der Masterarbeit. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird wie folgt gebildet: 

 
 

Modulbezeichnung Anteil an der 
Gesamtnote 

in Prozent 

MGT1 Management 1 6 

IDL1 Informationsdienstleistungen 1 6 

MD1 Metadaten 1 6 

IT1 Informationstechnologie 1 6 

PDL Programmieren und Data Librarianship unbenotet 

MGT2 Management 2 (+Kleines Projekt) 4 oder (6)* 

IDL2 Informationsdienstleistungen 2 (+Kleines Projekt) 4 oder (6)* 

MD2 Metadaten 2 (+Kleines Projekt) 4 oder (6)* 

IT2 Informationstechnologie 2 (+Kleines Projekt) 4 oder (6)* 

RE Querschnittsmodul Recht unbenotet 

WPRO Wahlpflichtmodul Großes Projekt 14 

WPM1 Wahlpflichtmodul 1 6 

WPM2 Wahlpflichtmodul 2 6 

MAT Masterthesis 30 

Gesamt 100 

* in den vier Modulen MGT2, IDL2, MD2, IT2 müssen je 2 Module in der Variante Standard 
Prüfung = 4 % 
und je 2 Module Prüfung als Projektarbeit = 6 % gewählt und absolviert werden. 

* in den vier Modulen MGT2, IDL2, MD2, IT2 müssen je 2 Module in der Variante Standard Prüfung = 2 CP 
und je 2 Module Prüfung als Projektarbeit = 4 CP gewählt und absolviert werden. 



3. Der Studienverlaufsplan wird wie aus der Anlage 1 ersichtlich geändert. 

 
Artikel 2 

 
 

(1) Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 01. März 2023 in Kraft und wird in den 
Amtlichen Mitteilungen der Technischen Hochschule Köln veröffentlicht. 

(2) Diese Satzungsänderung gilt für alle Studierenden, die ab dem Sommersemester 2023 ein 
Studium im Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Technischen 
Hochschule Köln aufnehmen oder sich dafür bewerben. Sollte im Einzelfall mit der Satzung eine 
Betroffenheit der oder des bereits in den Studiengang eingeschriebenen Studierenden in ihrer 
oder seiner Dispositionsfreiheit einhergehen, trifft der Prüfungsausschuss gesonderte und 
geeignete Verfahrensregelungen. 

(3) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Informations- und 
Kommunikationswissenschaften der Technischen Hochschule Köln vom 24. Januar 2023 und 
nach rechtlicher Überprüfung durch das Präsidium der Technischen Hochschule Köln vom 
29. November 2023. 

 

 
Köln, den 04. März 2024 Der Präsident 

der Technischen Hochschule Köln 
 
 
 

Prof. Dr. Stefan Herzig 
 
 
 
 
 

 
Anlagen: 

Anlage 1: Studienverlaufsplan 



Anlage 1: Studienverlaufsplan 
 

 
Anlage 1: Studienverlaufsplan 

 
Modulbezeichnung 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 

Praxisphase Vor der Einschreibung 700h : 28CP 
(anerkannt via Assessment-Verfahren (AV)) 

PROP Bibliothekswissenschaftliches 
Propädeutikum 

Vor Aufnahme bis erste Semesterhälfte 50h : 2CP 
(anerkannt via Online-Test) 

1. Studiensemester  
ORG1 / SOK1 Organisation 1 / Soziale 
Kompetenzen 1 

50h : 2CP    

MGT1 Management 1 120h : 4CP    

IDL1 Informationsdienstleistungen 1 120h : 4CP    

MD1 Metadaten 1 120h : 4CP    

IT1 Informationstechnologie 1 120h : 4CP    

MET1 Methoden 1 50h : 2CP    

PDL Programmieren und Data Librarianship 60h : 2CP    

2. Studiensemester  
ORG2 / SOK2 Organisation 2 / Soziale 
Kompetenzen 2 

 50h : 2CP   

MGT2 Management 2 (+ Kleines Projekt)  60h : 2CP* 
(120h : 
4CP) 

  

IDL2 Informationsdienstleistungen 2 (+ Kleines 
Projekt) 

 60h : 2CP* 
(120h : 
4CP) 

  

MD2 Metadaten 2 (+ Kleines Projekt)  60h : 2CP* 
(120h : 
4CP) 

  

IT2 Informationstechnologie 2 (+ Kleines Projekt)  60h : 2CP* 
(120h : 
4CP) 

  

MET2 Methoden 2  50h : 2CP   

RE Querschnittsmodul Recht  60h : 2CP   

3. Studiensemester  
SOK3 Soziale Kompetenzen 3   50h : 2CP  

WPRO Wahlpflichtmodul Großes Projekt   200h : 8CP  

WPM1 Wahlpflichtmodul 1   120h : 4CP  

WPM2 Wahlpflichtmodul 2   120h : 4CP  

MET3 Methoden 3   50h : 2CP  

4. Studiensemester  
WPRO Großes Projekt / PP Projektpräsentation    50h : 2CP 

MAT Masterthesis    700h : 
28CP 

Gesamt 120CP (vorab/s.o. 28CP AV + 2CP 
PROP) 

22CP 18CP 20CP 30CP 

* in den vier Modulen MGT2, IDL2, MD2, IT2 müssen je 2 Module in der Variante Standard Prüfung 
= 60h : 2CP 
und je 2 Module Prüfung als Projektarbeit = 120h : 4CP gewählt und absolviert werden. 
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